
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Stadt Linden, Stadtteil Großen-Linden 
 

Änderung des Flächennutzungsplanes für den räumlichen  
 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 68 
 

„Am Bahnhof“ 
 
 
 

 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
 
 
 
Linden und Gießen, den 28.12.2020 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB  

Stellungnahmen ohne Anregungen  

Amt für Bodenmanagement (04.05.2020) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (04.05.2020)* 
Hessen Mobil Dillenburg (24.04.2020) 
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Gefahrenabwehr (26.04.2020)* 
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (27.04.2020) 
Lahn-Dill-Kreis, Abt. für den ländlichen Raum (14.04.2020) 
Landesamt für Denkmalpflege - hessenARCHÄOLOGIE (07.05.2020)* 
Magistrat der Stadt Pohlheim (14.04.2020) 
Mittelhessen Netz GmbH (20.04.2020)* 
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (08.04.2020) 
Ovag Netz GmbH (05.05.2020)* 
Pledoc GmbH (08.04.2020) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (29.04.2020)* 
Tennet TSO GmbH (16.04.2020) 
Wasserverband Kleebach (04.05.2020)* 
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (22.04.2020) 

Die mit * gekennzeichneten Stellungnahmen betreffen nur die Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung und werden dort in die Abwägung eingestellt. 

Stellungnahmen mit Anregungen  

Deutsche Bahn AG (13.05.2020) 
Eisenbahn-Bundesamt (10.05.2020) 
Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (04.05.2020) 
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (24.04.2020) 
Magistrat der Stadt Gießen, Stadtplanungsamt (24.04.2020) 
NABU - Gruppe Linden (04.05.2020) 
Regierungspräsidium Gießen, Dez 31 (06.05.2020) 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

Fahrgastverband PRO BAHN Regionalverband Mittelhessen (28.05.2020) 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (21.05.2020) 
Bürgerinitiative „Grüne Sudetenstraße – Initiative für ein grünes Linden“ (18.10.2019) 
Bürgerinitiative „Grüne Sudetenstraße – Initiative für ein grünes Linden“ (26.04.2020) 
17 Bürger und Bürgerinnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der früh-

zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen werden als Stellungnahmen der Stadt Linden beschlossen. 

 
(2) Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung hierzu 

sind in der gemäß (1) geänderten Fassung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszu-
legen. Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von 
der Auslegung zu benachrichtigen. 
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1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsche Bahn AG (13.05.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. bis 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. bis 24.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie betreffen nur die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und werden dort in die 
Abwägung eingestellt. 
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18. 
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20. 
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23. 
 
 
 
 
24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seiten 11-14: Anlagen zur Stellungnahme der DB Netz AG (Kabellagepläne) 
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1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 

Eisenbahn-Bundesamt (10.05.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Deutsche Bahn AG ist ebenfalls an dem vorliegenden Bauleitplanverfahren beteiligt. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
In der Begründung wird auf den im Regionalplan Mittelhessen 2010 angesprochenen 
Ausbau des Streckenabschnitts Kassel - Marburg - Gießen - Frankfurt am Main und die 
im Bundesverkehrswegeplan 2030 für den Streckenabschnitt Wetzlar - Gießen - Fried-
berg angesprochene Netzverdichtung hingewiesen.  
Die Deutsche Bahn AG teilte am 16.06.2020 auf telefonische Anfrage mit, dass an ihrer 
Stellungnahme vom 13.05.2020 zum Vorentwurf des Bebauungsplanes auch die beiden 
für Planung und Strecke zuständigen Fachdienste der DB Netz AG beteiligt waren. Be-
denken wurden von dort keine vorgetragen.  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 19: Freistellungsbescheid mit Abgrenzungskarte  
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (24.04.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 19 
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zu 1.: Die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Landschaftsbildanalyse ist nicht erforderlich, da der noch herzustellende Baugrund 
nur geringfügig über dem Niveau der bahngleichen ehemaligen Erzverladung ansetzt 
und die Bahnanlagen hier, auch von der Ostseite her betrachtet, in einem deutlichen 
Einschnitt liegen. Auf der Ostseite der Bahnanlagen schließen zudem zunächst umfang-
reich eingegrünte Klein- und Freizeitgärten an, auf die bis zum oberen Viadukt mehrere 
Meter hohe Laubgehölze folgen. Eine Fernwirkung, die geeignet wäre, das Landschafts-
bild im Sinne einer Beeinträchtigung für den Durchschnittsbetrachter zu verändern, ist 
nicht zu erwarten.  
Dem Vogelschlag kann dadurch entgegengewirkt werden, dass die Fenster für Vögel 
durch Gardinen, Jalousien, Rollos, Lamellen und kontrastreiche Markierungen sichtbar 
gemacht werden. Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan „Am Bahn-
hof“ aufgenommen. 
 
zu 2.: Der Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Sie betrifft nur die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und wird dort in die Abwä-
gung eingestellt. 
 
zu 3.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Bäume wurden zwischenzeitlich einzeln bewertet und, soweit sie erhaltenswert sind, 
eingemessen. Sie werden, soweit möglich, im Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bahn-
hof“ zum Erhalt festgesetzt. Die Grünfläche entlang der Sudetenstraße verbleibt mit Aus-
nahme der Zugänge und der Zufahrt zu der geplanten Bebauung im Eigentum der Stadt 
Linden. Die Gehölzstrukturen werden zum Erhalt festgesetzt. Nur in einem nördlichen 
Abschnitt wird auch die Anlage von Grabgärten zugelassen.  
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zu 4.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Der Umweltbericht ist lt. § 2a BauGB zum Entwurf des Bebauungsplanes erforderlich. 
Der Umweltbericht mit Artenschutzprüfung liegt inzwischen vor. Untersucht wurden die 
Tierartengruppen bzw. Tierarten Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Schmetter-
ling, Feldhamster, Haselmaus, Libellen und Heuschrecken.  
Nachgewiesen wurden u.a. die Vogelarten Stieglitz, Bluthänfling, Haussperling, Garten-
grasmücke und Klappergrasmücke sowie Fledermäuse. Hinzu kommt das potenzielle 
Vorkommen von Reptilien. 
Die Untersuchung wird der Unteren Naturschutzbehörde mit Bekanntgabe der Offenlage 
des Bebauungsplanentwurfes zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. 
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Magistrat der Stadt Gießen, Stadtplanungsamt (24.04.2020) 
 
Beschlussempfehlung 
 
vgl. Seite 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FNP-Änderung „Am Bahnhof“       Seite 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplanes ist von Bahnbetriebszwecken freige-
stellt. Die Verfügung des Eisenbahnbundesamtes datiert auf den 11.03.2020. 
An der Stellungnahme der Deutschen Bahn AG vom 13.03.2020 waren auch die für 
„Planung“ und „Strecke“ zuständigen Fachabteilungen der DB Netz AG beteiligt. Beden-
ken wurden keine vorgetragen.  
Schließlich wurde ein Regelquerschnitt erarbeitet, der zeigt, dass im Bedarfsfall beidsei-
tig des Bestandes jeweils noch ein Gleis angeordnet werden kann. Die hierfür erforder-
liche geringfügige Verschiebung der Baugrenzen wird im Entwurf des Bebauungsplanes 
„Am Bahnhof“ berücksichtigt. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

NABU - Gruppe Linden (04.05.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Es wird nicht in Abrede gestellt, dass sich im räumlichen Geltungsbereich der Änderung 
des Flächennutzungsplanes resp. des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ verschiedene 
Grünstrukturen unterschiedlicher Wertigkeit befinden. Allerdings sind diese nicht Ergeb-
nis einer gezielten Gestaltung, sondern resultieren aus der Aufgabe der früheren Erz-
verladung und dem Rückbau der zugehörigen Gleisanlagen, Ladestraßen usw. sowie 
der Aufgabe der ursprünglich dem Anbau von Obst und Gemüse zur Selbstversorgung 
dienenden Gärten entlang der Sudetenstraße. Das Ergebnis der ungelenken Sukzes-
sion ist abzuwägen mit dem Auftrag zur Stärkung der Innenentwicklung, wie sie der 
Bundesgesetzgeber u.a. in den BauGB-Novellen 2013 und 2017 formuliert hat.  
Auch die Stadt Linden ist sich ihrer Verantwortung für die Freihaltung des Außenberei-
ches mit seinen vielfältigen Funktionen für den Klimaschutz, den Natur- und Arten-
schutz, den Wasserhaushalt und die Landwirtschaft bewusst. Die Stadt konzentriert sich 
daher in Übereinstimmung mit dem “Gesamtstädtischen integrierten Stadtentwicklungs-
konzept“ auf die Aktivierung von Innenentwicklungsmöglichkeiten.  
Der Standort am Bahnhaltepunkt eignet sich aufgrund seiner Ansprache als gewerbliche 
Konversionsfläche, seiner Nähe zu den Haltestellen des ÖPNV sowie den öffentlichen 
und privaten Infrastruktureinrichtungen im Stadtzentrum für eine Bebauung.  
Die Vernetzung von Freiflächen, im Stadtentwicklungskonzept als „grünes Band“ be-
zeichnet, steht hierzu nicht im Widerspruch. Schon der Vorentwurf des Bebauungspla-
nes „Am Bahnhof“ hat gezeigt, dass östlich entlang der Sudetenstraße bis zum Boule-
platz eine Parkanlage verbleiben sollte, die in das Netz der Freiflächen hätte einfließen 
können. Aufgrund der im Zuge der frühzeitigen Beteiligungsverfahren gegen eine park-
artige Umgestaltung der vorhandenen Gehölzstruktur vorgebrachten Bedenken bleibt 
die Heckenstruktur entlang der Sudetenstraße mit Ausnahme der Zugänge und der Zu-
fahrt zu der geplanten Bebauung im Eigentum der Stadt Linden. Bei den drei südlichen 
Abschnitten wird eine flächenhafte Festsetzung „Erhalt von Bäumen und Sträuchern“ 
aufgenommen, in dem nördlichen Abschnitt wird auch die Anlage von Grabgärten zuge-
lassen. Zu der in der Stellungnahme befürchteten „massiven Sperre“ wird es daher nicht 
kommen.  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 

zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Blumenwiese wird nur im Bereich der Grundstückfreiflächen des Allgemeinen Wohn-
gebietes angelegt. Es wird sich um einheimische Blütenpflanzen handeln. Die Pflege-
maßnahmen werden entsprechend gewählt. 
 
zu 3.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Die Bäume wurden zwischenzeitlich im Einzelnen bewertet und, soweit sie erhaltens-
wert sind und erhalten werden können, eingemessen. Diese Bäume werden im Entwurf 
des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ zum Erhalt festgesetzt. Im Übrigen wird auf die 
Ausführungen zu 3. verwiesen. 
 
zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Da Wohnaußenbereiche nur auf der Westseite der geplanten Bebauung angelegt wer-
den können, soll hier zumindest eine kleine Teilfläche den Kindern der künftigen Bewoh-
ner zum Spielen und den Bewohnern zum Auftakt zur Verfügung gestellt werden. Dies 
wird in der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ nochmals 
hervorgehoben. 
 
zu 5.: Den Bedenken wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung abgeholfen. 

Die bewährte Vorschrift, dass 30% der Grundstücksfreiflächen mit standortgerechten 
einheimischen Gehölzen zu bepflanzen sind, wird dort beibehalten. Ein weitergehender 
Eingriff in die Gestaltungsfreiheit der Grundstückseigentümer ist nicht begründbar. Rein 
theoretisch können dann zwar 70% der Grundstücksfreiflächen mit nicht einheimischen 
Pflanzenarten bepflanzt werden. Hierzu wird es aber nicht kommen, da die Grundstücks-
freiflächen auch dem Spiel und dem Aufenthalt im Freien dienen und erfahrungsgemäß 
als Rasenflächen angelegt werden.    
 
zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Der Umweltbericht mit integrierter Artenschutzprüfung betrachtet alle relevanten Struk-
turen und Arten. Er wird Bestandteil der Entwurfsunterlagen und kann während der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB von jedermann eingesehen werden. 
 
zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1. 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 (06.05.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 25 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 

 
zu 1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Schallimmissionsgutachten wird Oberen Landesplanungsbehörde zur Prüfung vor-
gelegt. 
 
zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Der Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht für den Abschnitt Wetzlar-Gießen (Berg-
werkswald)-Friedberg eine „Blockverdichtung“ vor. Hintergrund ist die Entlastung des 
Mittelrheintals in der Verbindung vom Mittelmeer zur Nordsee (Mailand-Rotterdam). Der 
Bau zusätzlicher Gleise ist nach Auskunft der DB Netz AG nicht geplant.  
Ein Ausbau der Main-Weser-Bahn im Streckenabschnitt des Regierungsbezirks Mittel-
hessen ist im Bundesverkehrswegeplan nicht enthalten. 
Von HS Ingenieure, Linden, wurde dennoch ein Regelquerschnitt erarbeitet, der zeigt, 
dass im Bedarfsfall beidseitig des Bestandes jeweils noch ein Gleis angeordnet werden 
kann. Die hierfür erforderliche geringfügige Verschiebung der Baugrenzen wird im Ent-
wurf des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ berücksichtigt. 
Diese Informationen wurden an die Obere Landesplanungsbehörde weitergegeben. Die 
Obere Landesplanungsbehörde hat hierzu mit E-Mail vom 23.06.2020 folgende ergän-
zende Stellungnahme abgegeben: „Unabhängig von der Frage, ob derzeit seitens der 
Deutschen Bahn AG konkrete Planungen für den Bau eines dritten und vierten Gleises 
entlang der Main-Weser-Bahn im Bereich Großen-Linden bestehen, formuliert der gül-
tige Regionalplan Mittelhessen 2010 das Ziel, die räumlichen Voraussetzungen für ei-
nen eventuellen späteren Ausbau zu gewährleisten. 
Die beiden Querschnittsdarstellungen zeigen, dass der Bau eines 3. Gleises - inklusive 
der benötigten Begleitanlagen - einen Abstand von 8,15 Metern von der Gleismitte des 
bestehenden westlichen Gleises benötigt. Entsprechend der Darstellung im Lageplan 
vom Juni 2020 sowie im B-Plan-Entwurf vom März 2020 wird dieser Bereich über die 
gesamte Länge von Hochbauten freigehalten, was die spätere Errichtung eines weiteren 
Gleises grundsätzlich erlaubt. (Unberücksichtigt sind dabei möglicherweise notwendige 
Lärmschutzmaßnahmen.)  
Unter der Voraussetzung, dass die in diesen beiden Plänen dargestellten Gebäudegren-
zen nicht weiter nach Osten verschoben werden, kann das Planvorhaben mit den Vor-
gaben des Regionalplans vereinbart werden.“ 
 
zu 3. und 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 6. und 7.: Die Ausführungen zur Kenntnis genommen. 
 
Nach der zwischenzeitlich durchgeführten Erkundung (IGU Wetzlar, 09/2020) besteht 
aus umwelttechnischer Sicht aktuell kein akuter Handlungsbedarf.  
Nur für den Bereich eines anhand von Luftbildern im nördlichen Bereich der Abgrabung 
identifizierten ehem. Tanklagers ist eine lokale Gefährdung der Umweltmedien Boden, 
Bodenluft und Grundwasser nicht auszuschließen. Hier wird die Durchführung von ori-
entierenden Untersuchungen empfohlen. Diese werden rechtzeitig vor Beginn der Bau-
maßnahmen mit dem Dezernat 41.4 abgestimmt. 
Die Untersuchung wird dem Regierungspräsidium Gießen mit Bekanntgabe der Ent-
wurfsoffenlage zugesandt. 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 

zu 8.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es wurde bereits in der Begründung zum Vorentwurf des Bauleitplanes darauf hinge-
wiesen, dass es sich bei dem überwiegenden Teil des räumlichen Geltungsbereiches 
um eine gewerbliche Konversionsfläche handelt. Für den Bau der Bahnanlagen wurde 
das Gelände hier um bis zu 6 Meter abgegraben. Die Abgrabung ist vor über 100 Jahren 
erfolgt. Natürliche Bodenprofile sind hier nicht mehr vorhanden, eine Beprobung ist da-
mit nicht erforderlich. Davon unabhängig wird sich der Umweltbericht mit dem Thema 
Boden in dem erforderlichen Umfang auseinandersetzen. 
 
zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Standardtext trifft auf die Bauleitplanung „Am Bahnhof“ nur eingeschränkt zu, da die 
vorhandenen Böden im Bereich der ehem. Erzverladung keinen natürlichen Aufbau 
mehr aufweisen.   
Auch ist auf § 2 Abs. 4 KV hinzuweisen, der folgenden Wortlaut hat: „Soweit möglich 
soll eine schutzgutbezogene Kompensation im Sinne der in § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Bun-
desnaturschutzgesetzes genannten Naturgüter, auch hinsichtlich der Bodenfunktions-
verluste, erfolgen. Kompensationspflichten aus unterschiedlichen Rechtsbereichen sind 
soweit möglich auf derselben Fläche umzusetzen. Der Abstand vom Eingriffsort soll des-
halb 50 Kilometer nicht überschreiten. Die Neuinanspruchnahme von Flächen ist zu mi-
nimieren. Ausgleich für Versiegelungen ist vorrangig durch Entsiegelungen zu erbrin-
gen. Befristete Eingriffe sind vorrangig nach deren Abschluss durch eine naturnahe Ge-
staltung der Eingriffsfläche zu kompensieren.“  
Die Fundstelle besagt also nur, dass bei der Kompensationsplanung auch Bodenfunkti-
onsverluste möglichst ausgeglichen werden sollen und dies möglichst auf der Fläche, 
auf der auch die Eingriffe in die Vegetation und die Tierwelt ausgeglichen werden. Die-
sem Auftrag trägt der Bebauungsplan Rechnung. 
 
zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht vorliegend nicht, da, soweit erforderlich, 
nach der Bebauung verbleibende Höhenunterschiede selbstverständlich nach dem 
Stand der Technik abgefangen werden. Eine Erosionsgefährdung ist damit nicht zu be-
fürchten. 
 
zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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16. 

12.  
 
 
 
 
 
13. 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Wertstoffhof liegt im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 59 „Ni-
kolaus-Otto-Straße“ aus dem Jahr 2007 und ist dort als Gewerbegebiet ausgewiesen. 
Der Abstand von wie in der Stellungnahme angesprochene rd. 400 m zwischen dem 
Rand des Wertstoffhofes und der nächstliegenden Baugrenze des Allgemeinen Wohn-
gebietes ist, zumal unter Berücksichtigung des zwischenliegend geplanten einge-
schränkten Gewerbegebietes, so großzügig bemessen, dass es hier keiner weiteren im-
missionsschutzrechtlichen Betrachtung bedarf. 
 
zu 12. und 13.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Da die angesprochene Vorgehensweise dem Stand der Technik entspricht, bedarf es 
keiner weitergehenden Festsetzung im Bebauungsplan „Am Bahnhof“. 
 
zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Mit den Bauarbeiten werden nur qualifizierte Unternehmen beauftragt, denen das ange-
sprochene Merkblatt bekannt ist und die dieses auch entsprechend berücksichtigen. 
 
zu 15.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Schallimmissionsprognose zum Bebauungsplan „Am Bahnhof“ wird dem Dezernat 
43.2 mit Bekanntgabe der Entwurfsoffenlage zugesandt. 
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17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
zu 16.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Schallimmissionsprognose wird erstellt und dem Dezernat 43.2 mit Bekanntgabe 
der Offenlage des Bauleitplanentwurfes zur Prüfung vorgelegt. 
Der Bau von Lärmschutzwänden wurde geprüft, aber verworfen, da diese sowohl von 
ihrer Länge (Überstandslängen gegen seitlichen Schalleintritt erforderlich) als auch von 
ihrer Höhe einen massiven Eingriff in das Stadtbild darstellen würden und hinsichtlich 
ihrer abschirmenden Wirkung gegenüber der gewählten Kombination aus städtebauli-
chen Schallschutz und passiven Schallschutz keine Vorteile bringen würden. 
 
zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“, dem 
eigentlichen Adressaten, in der Begründung hierzu bemerkt. 
 
zu 18. und 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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21. 
 
 
 
22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. 
 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 20.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Begründung zum Entwurf des Bauleitplanes wird um die angeregten Ausführungen 
ergänzt. Gegen die Inanspruchnahme der im wirksamen Flächennutzungsplan bereits 
dargestellten Wohnbauflächen (Planung) sprechen insbesondere die Belange der Land-
wirtschaft. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang darauf, dass der Bundesgesetz-
geber in den vergangenen Novellen des Baugesetzbuches die Inanspruchnahme von 
Flächen für die Landwirtschaft deutlich erschwert hat. Die Flächen zwischen der Sude-
tenstraße und der Main-Weser-Bahn waren in die Betrachtung einzubeziehen, nachdem 
absehbar war, dass sie von Bahnbetriebszwecken freigestellt werden. Die Freistellung 
ist inzwischen erfolgt, der Bescheid datiert auf den 11.03.2020. 
 
zu 21.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
zu 22.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der zwischenzeitlich vorliegende Umweltbericht entspricht den Vorgaben der Anlage 1 
zum BauGB. 
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24. 
 
 
 
 
25. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 23.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden bei der Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB berücksichtigt. 
 
zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Entwurf des Bauleitplanes wird auch in das zentrale Internetportal für die Bauleit-
planung Hessen eingestellt. 
 
zu 25.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Beteiligung der Oberen Forstbehörde war nicht erforderlich, da sich weder im räum-
lichen Geltungsbereich noch im Anschluss hieran Wald befindet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FNP-Änderung „Am Bahnhof“       Seite 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 
 
Vorbemerkung 
 
Im Zuge der Auslegung (20.04.2020 bis 29.05.2020) des Vorentwurfes der Änderung 
des Flächennutzungsplanes für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Am Bahnhof“ sind bei der Stadt 17 Stellungnahmen.  
 
Neben den Stellungnahmen des Fahrgastverbandes PRO BAHN, Regionalverband Mit-
telhessen, der Fraktion von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und der Bürgerinitiative „Grüne 
Sudetenstraße - Initiative für ein grünes Linden“ handelt es sich nahezu ausnahmslos 
um Privatpersonen aus der näheren Umgebung des Planstandortes bzw. der Stadt Lin-
den. 
 
Stellungnahmen im Rahmen von Bauleitplanverfahren können Anregungen und Beden-
ken enthalten. Beide Begriffe setzen voraus, dass sie ein substantiiertes Vorbringen zum 
Gegenstand haben, dass auch zum Gegenstand einer Prüfung gemacht werden kann. 
Die zulässigen Stellungnahmen zu einem Bauleitplanentwurf beschränken sich nicht auf 
die beabsichtigten planerischen Darstellungen bzw. Festsetzungen als solche, sondern 
erstrecken sich auch auf deren Vollzug, weil dieser mit dem Bauleitplan untrennbar ver-
bunden ist. Stellungnahmen ohne direkten Bezug zur Bauleitplanung sind allerdings 
nicht abwägungsrelevant. Die in den eingegangenen Stellungnahmen enthaltenen An-
regungen und Bedenken wurden daher überprüft, inwieweit sie für den vorliegenden 
Bauleitplan von Bedeutung sind. Aufgrund von Mehrfachnennungen wurden Themen-
blöcke gebildet und anschließend Beschlussempfehlungen zu diesen Themenblöcken 
erarbeitet.  
 
Inhaltlich beziehen sich die Stellungnahmen im Wesentlichen auf die Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung. Die nachfolgenden Ausführungen entsprechen der Abwä-
gung zum Bebauungsplan. Sie gelten sinngemäß auch für die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes. 
 
Alle Stellungnahmen liegen den Mitgliedern der städtischen Gremien im Wortlaut vor. 
Aus Gründen des Datenschutzes wurden die Stellungnamen der Privatpersonen aber 
nummeriert, Namen und Anschriften unkenntlich gemacht. Die Liste, die die Zuordnung 
der Nummern zu den Absendern ermöglicht, liegt nur dem nicht-öffentlich tagenden Ma-
gistrat vor. 
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Fahrgastverband PRO BAHN Regionalverband Mittelhessen (28.05.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 34 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplanes ist von Bahnbetriebszwecken freige-
stellt. Die Verfügung des Eisenbahnbundesamtes datiert auf den 11.03.2020. 
An der Stellungnahme der Deutschen Bahn AG vom 13.03.2020 waren auch die für 
Planung und Strecke zuständigen Fachabteilungen der DB Netz AG beteiligt. Bedenken 
wurden keine vorgetragen.  
Schließlich wurde eine Regelquerschnitt erarbeitet, der zeigt, dass im Bedarfsfall beid-
seitig des Bestandes jeweils noch ein Gleis angeordnet werden kann. Die hierfür erfor-
derliche geringfügige Verschiebung der Baugrenzen wird im Entwurf des Bebauungs-
planes berücksichtigt. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (21.05.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 36 ff. 
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2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Auftrag der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
1 BauGB ist es, auf der Grundlage eines Vorentwurfes Informationen u.a. über den Um-
fang und den Detaillierungsgrad des Abwägematerials im Allgemeinen und der Umwelt-
prüfung im Besonderen einzuholen. Die in den zum Vorentwurf des Bebauungsplanes 
„Am Bahnhof“ eingegangenen Stellungnahmen geäußerten Bedenken waren Anlass die 
im Gebiet stockenden Bäume einzeln zu bewerten und die aus stadtökologischer Sicht 
als „erhaltenswert“ eingestuften Bäume einzumessen. Sie werden im Entwurf des Be-
bauungsplanes als „zu erhalten“ i.S. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB festgesetzt.  
Der „Grünstreifen“ entlang der Sudetenstraße bleibt bis zur Einmündung der Ludwig-
straße erhalten. Er wird als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkan-
lage in den Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ Eingang finden. Die Gehölz-
strukturen werden bis auf eine Vorbehaltsfläche für Grabgärten im nördlichen Teil als 
„zu erhalten“ festgesetzt. Von der Ausweisung ausgenommen werden nur die zur Er-
schließung der geplanten Bebauung notwendigen Eingangsbereiche, wobei jedem Ein-
gangsbereich Stellplätze für Kurzzeitparker zugeordnet werden. Die Öffentliche Grün-
fläche bleibt im Eigentum der Stadt Linden.  
Die geplante Bebauung wird das Stadtbild verändern. Um die Änderungen bezogen auf 
die Bebauung in der Sudetenstraße zu verringern wird die Höhe der beiden mittleren 
Mehrfamilienhäuser gegenüber dem Vorentwurf um ein Geschoss reduziert. Die drei 
südlichen Mehrfamilienhäuser weisen damit einheitlich nur noch drei Geschosse auf. 
Nur das Mehrfamilienhaus nördlich der Einmündung Ludwigstraße bleibt bei vier Ge-
schossen. Die neuen Gebäude werden von Lückenbachtal aus zumindest teilweise 
sichtbar sein. Allerdings geht der Blick vom Lückenbachtal aus nach oben, so dass die 
Beeinflussung deutlich geringer ausfällt, als dies bei dem von dem Wirtschaftsweg ent-
lang der der geplanten Bebauung gegenüberliegenden Freizeitgärten nach unten ge-
henden Blick auf z.B. das Ensemble Gießener Straße 118/120 der Fall ist.  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 

 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes 
ist mit den bisherigen Zielsetzungen vereinbar, da die Belange der Stadt Linden vertrag-
lich gesichert werden.  
 
zu 3.: Die Bedenken können zurückgewiesen werden. 
 
Gegenstand der bisherigen Beteiligungsverfahren war nur der Vorentwurf. Ziel der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB ist es, die Informationen 
zu sammeln, die zur Erstellung eines auslegungsfähigen Entwurfes gem. § 3 Abs. 2 
BauGB erforderlich sind. 
Der städtebauliche Vertrag zur Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele, 
zu denen auch die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonde-
ren Wohnraumversorgungsproblemen (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) zählen, muss hinge-
gen erst zum Satzungsbeschluss vorliegen.   
 
zu 4.: Die Bedenken können zurückgewiesen werden. 
 
Für die Ebene der Bauleitplanung besteht hier kein Handlungsbedarf, da die Bebauung 
bereits nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes, das ein neues, einheitliches, 
aufeinander abgestimmtes Regelwerk für die energetischen Anforderungen und an den 
Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden dar-
stellt, erfolgen wird. Das GEG stellt sicher, dass nur noch Niedrigstenergiegebäude ge-
baut werden. 
 
zu 5.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Die angesprochene Grünfläche bleibt mit Ausnahme der für die Erschließung erforderli-
chen Teilbereiche im Eigentum der Stadt Linden. Sie wird im Entwurf des Bebauungs-
planes als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ ausgewiesen 
und die Gehölze werden als „zu erhalten“ festgesetzt, um die stadtökologische Zielset-
zung zu dokumentieren. 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6.: Der Anregung wird wie folgt entsprochen: 
 
Die beiden mittleren Mehrfamilienhäuser werden im Bebauungsplan „Am Bahnhof“ um 
ein Geschoss reduziert. Damit dürfen die drei südlichen Mehrfamilienhäuser einheitlich 
nur noch drei Geschosse aufweisen. Das nördliche Mehrfamilienhaus bleibt vierge-
schossig, da es bereits nördlich der Einmündung Ludwigstraße und damit in einem städ-
tebaulich weniger sensiblen Abschnitt steht.  
 
zu 7.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Ausweisung eines Reinen Wohngebietes ist aufgrund dessen Schutzanspruch ge-
gen u.a. Bahnlärm immissionsschutzrechtlich nicht darstellbar. 
 
zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Differenzierung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Sie ist aufgrund 
der der Planungshierarchie immanenten Aufgabenteilung nicht Gegenstand des Flä-
chennutzungsplanes. 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 9.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die aus stadtökologischer Sicht als „erhaltenswert“ einzustufenden Bäume wurden in-
zwischen einzumessen. Sie werden im Entwurf des Bebauungsplanes als „zu erhalten“ 
i.S. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB festgesetzt. 
 
zu 10.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
Die Artenlisten im Bebauungsplan „Am Bahnhof“ werden wie angeregt fortgeschrieben. 
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12. 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 11. und 12.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen ist hier nur die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
 
zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die gesetzlichen Vorgaben werden bei der Baufeldfreimachung eingehalten. 
 
zu 14.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Artenschutzprüfung ist abgeschlossen. Die Ergebnisse werden zeitgleich zur Aus-
legung der Änderung des Flächennutzungsplanes zu jedermanns Einsichtnahme bereit-
gehalten. 
 
zu 15.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Angesprochen ist hier nur die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung.   
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zu 16.: Die Bedenken können zurückgewiesen werden. 
 
Es sei an dieser Stelle nochmals auf die Aufgabe der bisherigen Beteiligungsschritte 
hingewiesen. Ziel der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
ist es, die Informationen zu sammeln, die zur Erstellung eines auslegungsfähigen Ent-
wurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB erforderlich sind.  
 
 
 
 
 
  



FNP-Änderung „Am Bahnhof“       Seite 43 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgerinitiative „Grüne Sudetenstraße – Initiative für ein grünes Linden“ (18.10.2019) 
 
Beschlussempfehlungen  
 
zu 1.1.: Den Anregungen wird wie folgt entsprochen: 
 
Der „Grünstreifen“ entlang der Sudetenstraße bleibt erhalten. Er wird als Öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage in den Entwurf des Bebauungsplanes 
„Am Bahnhof“ Eingang finden. Die Gehölzstrukturen werden bis auf eine Vorbehaltsflä-
che für Grabgärten im nördlichen Teil als „zu erhalten“ festgesetzt. Von der Ausweisung 
ausgenommen werden nur die zur Erschließung der geplanten Bebauung notwendigen 
Eingangsbereiche, wobei jedem Eingangsbereich Stellplätze für Kurzzeitparker zuge-
ordnet werden. Die Öffentliche Grünfläche bleibt im Eigentum der Stadt Linden.  
 
zu 1.2.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Da in dem „Grünstreifen“ alle Gehölze im Bebauungsplan als „zu erhalten“ festgesetzt 
werden, entfällt die im Vorentwurf angedachten Umgestaltung.  
   
zu 1.3.: Der Anregung wird wie folgt entsprochen: 
 
Im nördlichen Abschnitt der Öffentlichen Grünfläche wird im Bebauungsplan die Anlage 
von Grabgärten zugelassen.  
 
zu 1.4.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Für die Ebene der Bauleitplanung besteht hier kein Handlungsbedarf, da die Bebauung 
bereits nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes, das ein neues, einheitliches, 
aufeinander abgestimmtes Regelwerk für die energetischen Anforderungen und an den 
Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden dar-
stellt, erfolgen wird. Das GEG stellt sicher, dass nur noch Niedrigstenergiegebäude ge-
baut werden. 
 
zu 1.5.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.  
 
Beide Aspekte werden bei der Bebauung berücksichtigt. Die jeweiligen Anteile werden 
im städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan „Am Bahnhof“ zwischen der Stadt Lin-
den und dem Vorhabenträger festgelegt. 
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zu 1.6. und 1.7.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Für den vorliegenden Abwägungsprozess im Zusammenhang mit der Änderung des Flä-
chennutzungsplanes bzw. der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ ist nur 
beachtlich, dass 
- an der Sudetenstraße nur eine geringe Zahl an Kurzzeitparkplätzen gebaut werden 

darf, 
- an der Sudetenstraße keine Anwohnerparkplätze angelegt werden, 
- die Anwohnerstellplätze in einem sich zu Bahnseite hin öffnenden Garagengeschoss 

angeordnet werden und  
- die Zu- und Anfahrt zu den Anwohnerstellplätzen nördlich der Einmündung der Lud-

wigstraße in die Sudetenstraße liegen werden. 
Bei der Sudetenstraße handelt es sich im Übrigen um eine öffentliche Straße, die auch 
zukünftig von Kommunalfahrzeugen, Lieferdiensten usw. befahren werden wird. 
Die angesprochenen verkehrslenkenden Maßnahmen und die Verkehrsüberwachung 
sind nicht Gegenstand des Abwägungsprozesses im Rahmen der Aufstellung eines Be-
bauungsplanes. 
 
zu 1.8.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Alle zur Vervollständigung des Abwägematerials erforderlichen Gutachten können wäh-
rend der Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB von allen 
interessierten Personen eingesehen werden. 
 
zu 2.1.: Der Anregung wird wie folgt entsprochen: 
 
Die Höhe der beiden mittleren Mehrfamilienhäuser wird gegenüber dem Vorentwurf des 
Bebauungsplanes um ein Geschoss reduziert. Die drei südlichen Mehrfamilienhäuser 
weisen damit einheitlich nur noch drei Geschosse auf. Nur das Mehrfamilienhaus nörd-
lich der Einmündung Ludwigstraße bleibt bei vier Geschossen 
 
zu 2.2.: Der Anregung wird teilweise entsprochen. 
 
Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass Wertstoff- und Restmüllbehälter vollständig 
einzuhausen sind. Die Entleerung wird aber, wie auch bei der Bestandsbebauung, von 
der Sudetenstraße aus erfolgen müssen, da das von Norden anzufahrende Garagenge-
schoss nicht für eine regelmäßig Befahrung durch die zur Abholung üblicherweise ein-
gesetzten Fahrzeuge ausgelegt werden kann.  
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Bürgerinitiative „Grüne Sudetenstraße – Initiative für ein grünes Linden“ (26.04.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 1.: Den Bedenken wird wie folgt abgeholfen: 

Um eine weitere Fehlinterpretation zu vermeiden, werden die überbaubaren Grund-
stücksflächen im Entwurf des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ enger gefasst.  
Das Bebauungskonzept für das Allgemeine Wohngebiet sieht auch weiterhin nur den 
Bau von 4 Mehrfamilienhäusern vor.   
 
zu 2. und 3.: Den Bedenken wird wie folgt abgeholfen: 

Der „Grünstreifen“ entlang der Sudetenstraße bleibt erhalten. Er wird als Öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage in den Entwurf des Bebauungsplanes 
Eingang finden. Die Gehölzstrukturen werden bis auf eine Vorbehaltsfläche für Grab-
gärten im nördlichen Teil als „zu erhalten“ festgesetzt. Von der Ausweisung ausgenom-
men werden nur die zur Erschließung der geplanten Bebauung notwendigen Eingangs-
bereiche, wobei jedem Eingangsbereich Stellplätze für Kurzzeitparker zugeordnet wer-
den. Die Öffentliche Grünfläche bleibt im Eigentum der Stadt Linden.  
 
zu 4.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die öffentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander gerecht abzuwägen. Es bedarf also der Abwägung zwi-
schen einer geordneten Erschließung der geplanten Bebauung mit den berechtigten In-
teressen der Bestandsbebauung bzw. ihrer BewohnerInnen. Die Anordnung einer Zu-
wegung und einer geringen Zahl von Kurzzeitstellplätzen, um mobilitätseingeschränkte 
Personen (Kind im Kinderwagen, Rollstuhlfahrer, Senioren mit Rollator usw.) ebenerdig 
am Hauseingang abholen und wieder zurückbringen zu können, steht nicht im Wider-
spruch mit den Belangen der Wohnbebauung westlich entlang der Sudetenstraße.  
 
zu 6.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Differenzierung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Die Sicherung 
erfolgt in dem zwischen der Stadt Linden und dem Vorhabenträger abzuschließenden 
Städtebaulichen Vertrag. 
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zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auch hier ist der Bebauungsplan angesprochen. Dort wird ausgeführt:    
„Die Grundflächenzahl sagt nichts über die Geschossfläche und die Geschossigkeit aus. 
Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel m² Grundfläche je m² Grundstücksfläche zulässig 
sind. Die Obergrenze des § 17 Abs. 1 BauNVO für Allgemeines Wohngebiet liegt bei 
einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,4. Die Obergrenzen können aber aus städtebauli-
chen Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausge-
glichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beein-
trächtigt und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Der Bebau-
ungsplan „Am Bahnhof“ nutzt dieses Angebot und setzt als Grundflächenzahl GRZ = 0,5 
fest. Die Begründung für die Überschreitung liegt in der besonderen Situation vor Ort: 
Die Grünflächen entlang der Sudetenstraße werden als Grünflächen i.S. § 9 Abs. 1 Nr. 
15 BauGB ausgewiesen und fließen damit nicht in die Berechnungsgrundlage ein. Wür-
den die Grünflächen in die Berechnungsgrundlage einbezogen werden können, würde 
die Grundflächenzahl unter GRZ = 0,35 liegen. Dies zeigt, dass die Überschreitung 
durch die getroffenen Festsetzungen ausgeglichen wird. Die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden unberücksichtigt der Grundflä-
chenzahl durch eine Kombination aus Maßnahmen des aktiven und passiven Schall-
schutzes gewahrt. Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind durch die Anhebung 
der Grundflächenzahl ebenfalls nicht zu erwarten, da die zusätzlichen baulichen Anla-
gen im Bereich der ehemaligen Ladestraße angeordnet werden.  
Die Geschossflächenzahl überschreitet mit GFZ = 1,4 zwar die zulässige Obergrenze 
des § 17 Abs. 1 BauNVO für Allgemeines Wohngebiet von GFZ = 1,2. Bei Einbeziehung 
der öffentlichen Grünfläche würde sie aber unter GFZ = 10, liegen - in der Gesamtbe-
trachtung ist damit auch die GFZ nicht zu beanstanden.  
Für (die beiden) Grabgärten wird in dem Grünstreifen eine Fläche vorgesehen. Da auch 
diese Fläche im Eigentum der Stadt Linden verbleibt, kann die Frage nach einem An-
schluss an das Leitungsnetz im Zusammenhang mit dem vorliegenden Abwägungspro-
zess offenbleiben.“  
 
zu 8.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein Modell wird nicht erstellt, allerdings wird die Begründung zum Entwurf des Bebau-
ungsplanes um mehrere Ansichten ergänzt.  
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Beschlussempfehlungen zu Stellungnahmen mit abwägungsrelevanten Frage-
stellungen aus der Öffentlichkeit, die noch nicht im Zusammenhang mit den Stel-
lungnahmen von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und der Bürgerinitiative „Grüne Sude-
tenstraße - Initiative für ein grünes Linden“ besprochen worden sind. 
 
Die Anregungen betreffen überwiegend nur die Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung. Die dortige Abwägung gilt sinngemäß aber auch für die vorbereitende 
Bauleitplanung und wird hier deshalb im Wortlaut wiedergegeben. 
 
 
1. Erforderlichkeit  
 
Ein Bebauungsplan solle grundsätzlich nur aufgestellt werden, wenn er für die Allge-
meinheit von Bedeutung und notwendig sei. Das Erfordernis wird vorliegend bezweifelt. 
Der Bedarf sei nicht nachgewiesen. In anderen Wohnbereichen / Wohnblöcken Lindens 
seien bereits Leerstände zu verzeichnen. Auch seien Baulücken vorhanden, die ge-
schlossen werden könnten. Schließlich könnten weitere Baugebiete z.B. nördlich des 
Breiten Weges erschlossen werden.  
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die Gemeinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städte-
bauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Bei der geplanten Reaktivierung ei-
ner gewerblichen Konversionsfläche ist der städtebauliche Bezug gegeben, die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes ist nicht zu beanstanden. 
Für die Abwägung, ob auch der Bedarf gegeben ist, ist zunächst auf die Leerstandquote 
hinzuweisen. Diese lag nach Recherchen der Stadtverwaltung im Jahr 2019 in Linden 
bei nur 0,3 % der Wohnungen und ist damit zu vernachlässigen.  
Die Stadt Linden bemüht sich bereits seit Jahren vorhandene Baulücken zu mobilisieren. 
Mehr als eine regelmäßige Kontaktaufnahme mit den Eigentümern ist leider nicht mög-
lich, da es keine allgemeine Bauverpflichtung gibt und ein Baugebot nur dann ausge-
sprochen werden kann, wenn die alsbaldige Durchführung der Maßnahme aus städte-
baulichen Gründen erforderlich ist. Diese müssen das jeweilige Grundstück konkret be-
treffen. Von einem Baugebot ist abzusehen, wenn dem Eigentümer die Durchführung 
des Vorhabens wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann. Dann kann der Eigentümer 
von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks verlangen. Schon diese beiden 

Aspekte „städtebauliches Erfordernis“ und „wirtschaftliche Situation des Eigentümers“ 
lassen erahnen, wie hoch die Hürden sind für ein Baugebot sind. Dieses Instrument 
scheidet für die in Linden noch vorhandenen Baulücken faktisch aus. 
Die Ausweisung und Erschließung weiterer Baugebiete in Ortsrandlage ist spätestens 
seit der Aufnahme der „Landwirtschaftsklausel“ im Zuge der Novelle 2013 in das Bau-
gesetzbuch deutlich erschwert worden. Hiernach muss die Umwandlung landwirtschaft-
lich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden. Sie ist faktisch nur noch zuläs-
sig, wenn zuvor alle Flächen, die einer Wiedernutzung zugeführt werden können, auch 
aktiviert worden sind. Hierzu zählt auch die ehemalige Erzverladung am Bahnhof. 
Es sind aber auch gerade die Erfahrungen aus den jüngeren Baugebietsentwicklungen, 
die gezeigt haben, dass für das Segment „bezahlbarer“ und „barrierefreier bzw. barrie-
rearmer“ Wohnraum Nachfrage besteht. Dieser Nachfrage soll die geplante Mehrfamili-
enhausbebauung „Am Bahnhof“ ein adäquates Angebot gegenüberstellen.    
 
 
2. ISEK Linden 2036  
 
Die Planungen würden dem Gesamtstädtischen Integrierten Stadtentwicklungskonzept 
Linden 2036 widersprechen.  
Es würden irreversible Fakten in Form einer Bebauung und Versiegelung geschaffen, 
gegen die das Projekt „Linden 2036" dann wieder ankämpfen müsse, um die umwelt-
zerstörenden Folgen zu beseitigen.  
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Das Stadtentwicklungskonzept bestätigt die Attraktivität der Stadt Linden als Wohn- und 
Arbeitsstandort und die hohe Nachfrage nach Wohnraum, die mit den bestehenden Bau-
landreserven nur zu einem Teil gedeckt werden kann. Da das Angebot an Flächen zur 
Siedlungserweiterung begrenzt ist, soll potenziellen Gebäudeleerständen durch „inno-
vative ortsteilspezifische Lösungen“ entgegengewirkt und „bestehende innerstädtische 
Entwicklungsflächen“ geschlossen werden. Angestrebt werden soll ein heterogenes 
Wohnangebot für alle sozialen Schichten bzw. Altersgruppen. Genau diesem Auftrag 
trägt der Bebauungsplan „An Bahnhof“ Rechnung, indem er das Bauplanungsrecht für 
bezahlbaren und barrierefreien bzw. barrierearmen Wohnraum in zentraler Lage vorbe-
reite. Dass der Planstandort in dem in den Jahren 2018 und 2019 erarbeiteten Stadtent-
wicklungskonzept nicht explizit angesprochen ist, liegt darin begründet, dass die 



FNP-Änderung „Am Bahnhof“       Seite 48 

Planungshoheit für die ehem. Erzverladung erst mit der Entwidmung (Freistellungsbe-
scheid des Eisenbahn-Bundesamtes vom 11.03.2020) an die Stadt Linden zurückgege-
ben worden ist.  
Das Stadtentwicklungskonzept empfiehlt neben der Qualifizierung von bestehenden und 
neuen Freiraumangeboten auch ein „Grünes Band“ vor, im Rahmen dessen sämtliche 
Freiraumangebote der Stadt miteinander vernetzt werden sollen: Das Grüne Band ver-
steht sich dabei als verbindendes Element der einzelnen Grünräume und verknüpft die 
Stadt mit den umliegenden Naturräumen. Durch ein ausgebautes und attraktiv gestalte-
tes Wegenetz wird die Erschließung und Erreichbarkeit einzelner Freiräume erleichtert, 
die Verbindung zwischen Stadt und Landschaft ausgebaut, die außerhalb liegende 
Grube Fernie in das Freiraumsystem der Stadt eingebunden und die Nahmobilität ge-
stärkt. Ziel der Maßnahmen ist es, die bestehenden Siedlungsstrukturen durch ein aus-
gebautes Fuß- und Radwegenetz, durchgrünte Straßenräume und ländliche Wege mit 
den Natur- und Erholungsräumen attraktiv zu verbinden. (ISEK S. 90) 
Der Bebauungsplan „Am Bahnhof“ steht der Entwicklung des „Grünen Bandes“ nicht 
entgegen, da der die Sudetenstraße begleitende Grünstreifen erhalten und erlebbar 
bleibt.  
 
 
3. Alternativenprüfung 
 
Eine Alternativenprüfung fehle. Daher liege es nahe, dass die Stadt Linden in Unkennt-
nis ihrer Aufgaben hier gar keine eigenen städtebaulichen Interessen vertrete.  
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Neben dem im Baugesetzbuch formulierten Gebot der Innenwicklung und dem im Regi-
onalplan Mittelhessen RPM 2010 enthaltenen Vorrang der Nachverdichtung und Um-
nutzung bereits bebauter Flächen empfiehlt auch das Stadtentwicklungskonzept Linden 
2036 die Schließung innerstädtischer Entwicklungsflächen. Bei der gewerblichen Kon-
versionsfläche „Am Bahnhof“ handelt es sich um eine solche innerstädtische Entwick-
lungsfläche. Für ihre Entwicklung sprechen auch die Nähe zum ÖPNV sowie den öffent-
lichen und privaten Infrastruktureinrichtungen in der unmittelbaren Nachbarschaft und 
dem Stadtzentrum. Flächen vergleichbarer Standorteigenschaften sind in der Stadt Lin-
den offenkundig nicht vorhanden. Von daher bedurfte es auch keiner Alternativenprü-
fung.  

4. Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Bauvorhaben werde zu einer völligen Veränderung des bestehenden Wohnquar-
tiers führen. Einer lockeren Bebauung von vorwiegend 1- bis 2-Familienhäusern mit nur 
3 Mehrfamilienhäusern und einer GRZ im Schnitt von 0,2 und einer GFZ von im Schnitt 
0,6 solle eine Wohnbebauung mit einer GRZ von 0,5 und GFZ von 1,2 gegenübergestellt 
werden.  
Gefordert wird, den Zubau an Wohneinheiten auf das Maß des Bestandes auf der West-
seite, d.h. auf ca. 40 Wohneinheiten zu begrenzen.  
Befürchtet wird eine Überfremdung des Quartiers, eine Beeinträchtigung der optischen 
und landschaftlichen Qualität und eine deutliche Reduzierung des Grünflächenanteils.   
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
In ihrer ursprünglichen Konzeption sah die geplante Bebauung zusätzlich den Bau frei-
stehender Einzelhäuser entlang der Sudetenstraße vor. Aufgrund der bereits vor Einlei-
tung der formalen Beteiligungsverfahren nach BauGB seitens der Öffentlichkeit geäu-
ßerten Bedenken wurden diese Häuser ersatzlos gestrichen. Damit wurde auch das 
Maß der baulichen Nutzung und damit auch die mögliche Zahl an Wohneinheiten deut-
lich reduziert.  
Die Baugrundstücke westlich entlang der Sudetenstraße liegen im räumlichen Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 29 „Ortslage Großen-Linden, Teil 2/2: Östlich Alte 
Heerstraße/Moltkestraße“ aus dem Jahr 1991 und ist dort als Allgemeines Wohngebiet 
ausgewiesen. Zum Maß der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan nur zwei Voll-
geschosse als Höchstmaß fest. Ein Vergleich anhand festgesetzter Grund- und Ge-
schossflächenzahlen ist daher nicht möglich.  
Eine vergleichende Betrachtung muss auch berücksichtigen, dass sich die Grün- und 
Freiflächen in dem Blockinnenbereich zwischen Sudetenstraße und Friedrich-Ebert-
Straße auf den Baugrundstücken befinden. Da der Grünstreifen zwischen der Sudeten-
straße und der geplanten Bebauung als eigenständige Flächenwidmung nicht in die Be-
messungsgrundlage für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung einfließt, 
muss die Grundflächenzahl auf GRZ = 0,5 angehoben werden. Unter Einbeziehung des 
Grünstreifens würde sie weniger als GRZ = 0,35 betragen und würde damit in einer auch 
bei der Bestandsbebauung nachgewiesenen Größenordnung liegen.  
Die Geschossflächenzahl überschreitet mit GFZ = 1,3 zwar die zulässige Obergrenze 
des § 17 Abs. 1 BauNVO für Allgemeines Wohngebiet von GFZ = 1,2. Bei Einbeziehung 
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der öffentlichen Grünfläche würde sie aber unter GFZ = 1,0 liegen - in der Gesamtbe-
trachtung ist damit auch die GFZ nicht zu beanstanden.  
Eine Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten ist nicht vorgesehen, da die Stadt Linden 
gerade auch die Nachfrage nach kleineren Wohnungen bedienen möchte. Durch das 
Angebot bezahlbaren Wohnraumes soll den Wohnbedürfnissen weiter Kreise der Be-
völkerung Rechnung getragen werden. Die Stadt Linden entspricht damit nur dem Auf-
trag, den der Bundesgesetzgeber in § 1 Abs.6 Nr. 2 BauGB formuliert und allen Städten 
und Gemeinden zur Berücksichtigung in der Bauleitplanung aufgegeben hat.  
Begründete Hinweise darauf, dass es im Vollzug des Bebauungsplanes zu einer Beein-
trächtigung sozial stabiler Bevölkerungsstrukturen kommen könnte liegen der Stadt Lin-
den nicht vor. 
Der Erhalt des Grünstreifens wurde bereits angesprochen. Unabhängig davon wird in 
die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes eine erweiterte Visualisierung auf-
genommen, um zu verdeutlichen, dass eine abwägungsbeachtliche Beeinträchtigung 
des Orts- und Landschaftsbildes nicht befürchtet werden muss. 
 
 
5. Stadträumliche Wirkung 
 
5.1 Für die Beurteilung des Vorhabens sei die Baugestaltung von entscheidender Be-
deutung. Es gebe in Linden kein vergleichbares Bauwerk. Ein solches sei auch aus den 
umliegenden Städten nicht bekannt. Eine Akzeptanz könne nur hergestellt werden, 
wenn klar sei, welche optische Wirkung das Vorhaben nach sich ziehe.  
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die angeregte Visualisierung wird erstellt und in die Begründung zum Entwurf des Be-
bauungsplanes aufgenommen, so dass sich interessierte Personen im Zuge der Ausle-
gung des Bebauungsplanentwurfes selbst ein Bild machen können. 
 
5.2 Grundsätzlich werde das gesamte Bauvorhaben wohl nicht zu verhindern sein. Dies 
sei bedauerlich, weil die Grundstücke in der Sudetenstraße in der 1950er Jahren mit der 
Zusage veräußert worden seien, dass bahnseitig keine Bebauung mehr erfolge und da-
mit ein unverbaubarer Blick in die Feme erhalten bleibe. Eingeräumt wird „fairerweise“ 
aber auch, dass die seinerzeit mit der Begründung einer Pflegevereinfachung einge-
brachte Bepflanzung diesen Blick ohnehin bereits zu Nichte gemacht hat. 

Beschlussempfehlung 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
In den 1950 Jahren diente die heutige Konversionsfläche noch der Erzverladung und 
Bahnbetriebszwecken, die eine Bebauung faktisch ausgeschlossen haben. Erst mit der 
Aufgabe der gewerblichen Nutzung, dem Abbau des Anschlussgleises und der 2020 
erfolgten Entwidmung des Bahngeländes hat sich für die Stadt Linden die Möglichkeit 
einer Beplanung und Bebauung eröffnet.  
Wie in der Stellungnahme zutreffend festgestellt, ist die Fernsicht bereits heute nicht 
mehr gegeben. Der Straßenraum der Sudetenstraße wird auf der Bahnseite durch einen 
aus der früheren kleingärtnerischen Nutzung hervorgegangenen Grünstreifen gefasst. 
Der Grünstreifen bleibt als solcher weitgehend erhalten.  
Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass es nach den aktuellen pla-
nungsrechtlichen Bestimmungen und der hierzu vorliegenden Rechtsprechung keinen 
Anspruch auf eine freie Sicht gibt.  
 
 
6. Verkehrserschließung  
 
6.1 Aus den vorhandenen Plänen gehe hervor, dass die verkehrstechnische Erschlie-
ßung der neuen Wohnanlage offensichtlich als Einbahnregelung vom Bahnhof her ge-
plant sei. Dies sei keine gute Lösung. Angeregt wird, die erforderliche Erschließungs-
straße auch in die andere Richtung zu öffnen, also quasi gegenüber der Firma Mengin 
auf die Sudetenstraße zu führen. Somit würde der Bereich der Sudetenstraße - zwi-
schen der Ludwigstraße und der Bahnhofstraße - deutlich entlastet. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Anregung wird wie folgt entsprochen: 
 
Die notwendigen Stellplätze werden in einem nach der Bahnseite hin teilweise offenen 
Garagengeschoss untergebracht, der gesamte Ziel- und Quellverkehr wird über die 
nördlich der geplanten Mehrfamilienhäuser angeordnete Zufahrt geführt. 
 
6.2 Die Zufahrt zum Gelände solle nördlich des Bouleplatzes und nicht wie ursprünglich 
gesagt südlich verlaufen. Die südliche Zufahrt würde zu einem erhöhten Verkehrsauf-
kommen und Staus in Sudetenstraße und Ludwigstraße führen. Es sei zu vermuten, 
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dass die südliche Zufahrt dem Zweck diene, ein größeres Gewerbegebiet zu bekom-
men. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Für das Verkehrsgeschehen in dem Abschnitt der Sudetenstraße zwischen Bahnhof-
straße und Ludwigstraße relevant ist nur, dass die Zufahrt in dem Abschnitt der Sude-
tenstraße zwischen der Ludwigstraße und der Nikolaus-Otto-Straße angeordnet wird. 
Eine Verlegung der geplanten Zufahrt nördlich des Bouleplatzes ist damit nicht erforder-
lich.   
 
6.3. Angeregt wird die Erstellung eines Verkehrsgutachtens, um Aussagen über den zu 
erwartenden Ziel- und Quellverkehr und die hierdurch zu erwartenden Veränderungen 
im Verkehrsgeschehen in der Sudetenstraße, der Friedrich-Ebert-Straße, der Bahnhof-
straße und sonstigen angrenzenden Straßen zu erhalten. Die Straßen seien bereits 
hoch belastet.  
Ursache hierfür seien auch das nördlich benachbarte Gewerbegebiet und der Wertstoff-
hof in der Nikolaus-Otto-Straße. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
Zwischenzeitlich wurde ein Verkehrsgutachten erstellt. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
vorhandenen Straßenquerschnitte ausreichend bemessen sind und auch im Planfall 
noch umfangreiche Leistungsfähigkeitsreserven aufweisen. Die Untersuchung wird Be-
standteil der Begründung und kann während der Auslegung des Bebauungsplanentwur-
fes von jedermann eingesehen werden.  
 
6.4. Untersucht werden müsse auch die Parkplatzsituation am Bahnhof, da hier auch 
weiterhin ein Defizit bestehe und Pendler auf die benachbarten Straßen ausweichen 
würden.   
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

 
Die Parkplatzsituation rund um den ehem. Bahnhof wurde in dem Verkehrsgutachten 
mit betrachtet, soweit dies für die Abwägung im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ erforderlich ist. Ein aus der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Am Bahnhof“ resultierender Handlungsbedarf ergab sich nicht. 
 
6.5. Das vom Durchgangsverkehr stark belastete Wohngebiet „Forst“ werde nicht be-
rücksichtigt. Die am Bahndamm verlaufende Jägerschneise leide bereits stark unter ei-
nem hohen Verkehrsaufkommen. Jeder zusätzliche Verkehr erhöhe die Belastung der 
Anrainer weiter. Der Umbau des oberen Viaduktes lade auch LKW über 3,5 t zum Durch-
fahren ein. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wesentlicher Bestandteil des Verkehrsgutachtens ist Ermittlung der planinduzierten 
Ziel- und Quellverkehrsaufkommens und dessen Verteilung auf die an den räumlichen 
Geltungsbereich angrenzenden Stadtstraßen. Dies betrifft auch den Abzweig am oberen 
Viadukt in die Jägerschneise. Ein aus der Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bahn-
hof“ resultierender Handlungsbedarf besteht hier ebenfalls nicht. Im Übrigen ist der 
„Forst“ nicht Gegenstand des vorliegenden Abwägungsprozesses.    
 
 
7. Sudetenstraße 
 
7.1 Mit Bezug auf die geplante Wohnanlage solle die Sudetenstraße zwischen Ludwig-
straße und Bahnhofstraße als sogenannte „Spielstraße“ ausgewiesen, mindestens aber 
in eine Tempo-30-Zone umgewandelt werden. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es handelt sich hierbei um verkehrslenkende Maßnahmen, die nicht Gegenstand der 
bauleitplanerischen Abwägung sind. Die Stadt Linden wird die Entwicklung des Ver-
kehrsgeschehens in der Sudetenstraße aber auch weiterhin beobachten und bei Bedarf 
die zur Verkehrsberuhigung erforderlichen Maßnahmen anordnen. 
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7.2 Entlang der Sudetenstraße sei unbedingt ein Radweg einzuplanen. Dieser solle vom 
Bahnhof bis zum Industriegebiet führen und an allen Querungen und Zufahrten mit roter 
Farbe auf dem Boden deutlich gekennzeichnet werden. Weitere Parkbuchten seien da-
her abzulehnen. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Sudetenstraße ist zwischen Bahnhofstraße und Ludwigstraße bereits verkehrsbe-
ruhigt ausgebaut. Die hierdurch erzielte Verminderung der Fahrgeschwindigkeiten des 
Kfz-Verkehrs reduziert auch das Konfliktpotential mit Radfahrern. Ein von der Fahrbahn 
abgetrennter Radweg ist daher nicht erforderlich.  
Ob im weiteren Verlauf ein Radweg eingerichtet werden soll, wird die Stadt Linden ge-
meinsam mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreise Gießen prüfen.  
 
7.3 Im Text werde erläutert, dass in den derzeit bahnseitig/östlich vorhandenen Grün-
flächen „nur'' 3 Parktaschen für Kurzzeitparkplätze vorgesehen seien. Das höre sich zu-
nächst zwar wenig an, aber die Aufstellung etwaiger PKW erfolge hier nicht parallel zur 
Sudetenstraße wie zurzeit, sondern im rechten Winkel dazu. Vermutet wird, dass dann 
wenigstens 4 Stellplätze je Parktasche eingerichtet werden.  
Die funktionalen Übergänge der Parktaschen an die vorhandene Fahrbahn sollten groß-
zügig und radial ausgeführt werden und nicht im rechten Winkel, wie vereinzelt im Be-
stand. Radiale Anschlüsse erleichterten die Zu- und Abfahrt der Parktaschen. 
Die an die Parktaschen angrenzende Bepflanzung müsse aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit sehr niedrig sein, damit insbesondere beim Ausparken die Sichtverhältnisse 
gewahrt blieben und andere Verkehrsteilnehmer wahrgenommen würden. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Es sind drei Hauseingangsbereiche mit zur Sudetenstraße hin vorgelagerten Kurzzeit-
stellplätzen geplant. Die Parktaschen werden so gestaltet, die hier jeweils 4-6 Stellplätze 
Raum finden und vorwärts auf die Sudetenstraße ausgefahren werden kann, um Ge-
fährdungssituationen zu vermeiden. Die funktionalen Übergänge werden unter beson-
derer Berücksichtigung der gegebenen Sichtverhältnisse gestaltet.  

Die Größe und die Ausführung der Stellplätze erfolgt entsprechend der Stellplatzsatzung 
des Stadt Linden. Zusätzlich werden neben den Hauseingangsbereichen auch Fahrrad-
stellplätze angeordnet. 
 
7.4 Die Müllabfuhr solle über die Sudetenstraße erfolgen. Wie groß und wo genau seien 
die Abstellplätze geplant und wieviel befestigte Fläche werde jeweils benötigt? 
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Frage wird wie folgt beantwortet: 
 
Die Müllabfuhr muss über die Sudetenstraße erfolgen, da das Garagengeschoss hin-
sichtlich seiner Dimensionierung nicht auf die regelmäßige Befahrung durch Entsor-
gungsfahrzeuge heute üblicher Größe ausgelegt werden kann. Die Abstellplätze für 
Wertstoff- und Restmüllbehälter werden flächensparend unmittelbar an den Hausein-
gangsbereichen angeordnet und eingehaust. An den Abholtagen werden die Behält-
nisse an die Sudetenstraße vorgeschoben.  
 
7.5 Angefragt wird, ob für den Bereich der geplanten Anlage eine zusätzliche Beleuch-
tung geplant sei, die sich zur Sudetenstraße hin entfalte. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Frage wird wie folgt beantwortet: 
 
Die Zuwegungen und Hauseingangsbereiche müssen schon aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit beleuchtet werden. Zum Einsatz gelangen werden nur Leuchten, die 
ausschließlich das untere Halbrund ausleuchten und mit insektenfreundlichem warm-
weißen LED-Licht ausgestattet sind. Lichtimmissionen sind somit nicht zu besorgen. 
 
 
8. Immissionsschutz 
 
8.1 Angesprochen werden die Belange des Schallschutzes, wobei auch Schallreflexio-
nen des Bahnlärms in Richtung der östlich liegenden Bebauung zu berücksichtigen 
seien. 
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Beschlussempfehlung 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die geplanten Mehrfamilienhäuser stellen einerseits einen Schallschirm zwischen den 
Bahnanlagen und der bestehenden Bebauung in der Sudetenstraße dar, die die Funk-
tion einer Lärmschutzwand übernimmt. Andererseits müssen Schutzmaßnahmen ge-
troffen werden, um die zukünftigen Bewohner der geplanten Mehrfamilienhäuser gegen-
über dem Bahnlärm abzuschirmen. Hierfür werden die Grundrissplanung, die Anord-
nung von Fenster- und Fenstertüren und passive Schallschutzmaßnahmen in Form von 
Schallschutzfenstern miteinander kombiniert. Schallreflexionen, die die Wohngebäude 
im Breiten Weg und Am Pfad beeinträchtigenden könnten, sind aufgrund der bezogen 
auf den Trassenverlauf versetzten Lage nicht zu erwarten.  
                   
8.2 Es wird auf den durch die vorhandenen Baumstrukturen bewirkten Schallschutz hin-
gewiesen. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gehölzstrukturen bewirken insgesamt nur einen geringen Pegelabfall. Schalldäm-
mende Effekte treten erst bei Pflanzungen mit großer Bewuchstiefe und -staffelung auf. 
Die Gehölzstrukturen entlang der Sudetenstraße stellen aber optischen Schutz dar, 
denn sie dämpfen das individuelle Lärmempfinden. Die geplante Bebauung der mitei-
nander verbundenen Mehrfamilienhäuser wird hier einen wesentlich effizienteren 
Schallschutz bewirken, als er mit einer Bepflanzung erreicht werden kann.  
 
8.3 Die geplante Wohnanlage werde als „Schallschirm zur Bahnanlage" bezeichnet. Die 
dort dann wohnenden Personen/Familien würden sich somit - sofern es die Witterung 
zu lässt - einen Aufenthaltsort im Freien suchen, der weniger geräuschbelastet ist. Dafür 
bliebe nur die angedachte Parkanlage, was einerseits natürlich eine Belastung gegen-
über den westlichen Nachbarn und andererseits eine optische Belastung der Parkan-
lage heraufbeschwören könne. Gefragt wird, ob die Anlage von „individuellen Aufent-
haltsbereichen" zur Sudetenstraße hin zulässig sei oder ob dies generell ausgeschlos-
sen werde? 
 
 

Beschlussempfehlung 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein Anlass für die Untersagung individueller Aufenthaltsbereiche zur Sudetenstraße ist 
nicht ersichtlich. Von der Nutzung durch die zukünftigen Bewohner ausgenommen sind 
allerdings die Öffentlichen Grünflächen, da hier stadtökologische Ziele Vorrang genie-
ßen. 
 
 
9. Stadtökologische Belange 
 
9.1 Im Rahmen des bereits überall spürbaren Klimawandels sei es nicht zu verantwor-
ten, natürliche Gebiete im Stadtbereich, die Sauerstoff und Schatten spendeten und 
wasserspeichernd seien, zu bebauen. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Die Stadt Linden hat, wie alle anderen Städte und Gemeinden auch, zwischen unter-
schiedlichen Belangen abzuwägen. Abwägungsbeachtliche Belange sind u.a. die Be-
völkerungsentwicklung, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die sozialen und kultu-
rellen Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen. Abwä-
gungsbeachtlich sind auch die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Was-
ser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt.    
Die Stadt Linden hat in den vergangenen Jahren vorzugsweise Baugebiete für Ein- und 
Zweifamilienhäuser entwickelt. Gleichzeitig bemüht sie sich, Leerstände zu vermeiden 
und Baulücken zu mobilisieren. Der Nachfrage nach Geschosswohnungen konnte bis-
her kein adäquates Angebot gegenübergestellt werden. Dieses zu verbessern ist Ziel 
des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“.  
Bezogen auf die durch den Bebauungsplan „Am Bahnhof“ vorbereiteten Eingriffe in Na-
tur und Landschaft ist festzustellen, dass es sich im Wesentlichen um die Inanspruch-
nahme einer gewerblichen Konversionsfläche handelt, eine Inanspruchnahme von ge-
wachsenem und bisher baulich nicht genutztem Boden findet nicht statt. Die Gehölze 
sind nahezu durchgängig Ergebnis der Sukzession infolge der Nutzungsaufgabe. Dies 
betrifft auch die ehemaligen Gärten entlang der Sudetenstraße. Auch aus faunistischer 
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Sicht müssen die Grünstrukturen gegenüber vergleichbaren Grünstrukturen (Feldgehöl-
zen) im Außenbereich abgewertet werden. In der Gesamtabwägung hat sich Stadt Lin-
den daher für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Bahnhof“ entschieden. 
 
9.2 Auf dem geplanten Baugebiet seien 63 Bäume von 20 cm Umfang und mehr vor-
handen (28 Robinien, 5 Linden, 6 Kirschen, 4 Walnuss, 3 Kastanien, 4 dicke Haselnuss, 
2 Hainbuchen, 7 Feldahorn, 1 Salweide, 2 Weiden, 1 Birke). Buschwerk und Gehölze, 
die einen natürlichen Lebensraum für Vögel (z.B. Nachtigallen) und Kleintiere bieten, 
würden auf eine Länge von 300 Metern verschwinden.  
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die erhaltenswerten Bäume wurden eingemessen und werden im Entwurf des Bebau-
ungsplanes als „zu erhalten“ festgesetzt. Nicht als erhaltenswert eingestuft werden müs-
sen aber invasive Arten wie z.B. die Robinie, da diese die heimische Flora verdrängen. 
Es werden aber Ersatzpflanzungen mit standortgerechten, einheimischen Gehölzen vor-
gesehen.     
 
9.3 Wo so viele Menschen zusammenleben sollen, steige der Stresspegel. Gerade an 
der verkehrsreichen Lage zwischen Schiene und Straße solle eine stressreduzierende 
Umgebung mit so viel Grün und Natur wie möglich vorhanden sein, zum Wohle der Lin-
dener Alt- und Neubürger.  
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
Der „Grünstreifen“ entlang der Sudetenstraße bleibt mit Ausnahme der für die Erschlie-
ßung der Mehrfamilienhäuser erforderlichen Unterbrechungen erhalten und wird als Öf-
fentliche Grünfläche ausgewiesen. Für deren zukünftige Gestaltung wird ein sich an 
stadtökologischen Zielsetzungen orientierendes Konzept erstellt und in den Entwurf des 
Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
9.4 Der Erhalt der Ursprünglichkeit des Grüngürtels mit seinem alten Baumbestand 
führe auch zu einer Stärkung des Immunsystems. Verwiesen wird auf Untersuchungen 

aus Chicago und Tokio. Die heilsamen Kräfte der Natur beschränkten sich nicht auf 
Wälder. Jeder einzelne Baum zähle.  
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Bedeutung auch der innerstädtischen Gehölze für das Wohlbefinden ist unbestritten. 
Daher sieht der Entwurf des Bebauungsplanes auch Ersatzpflanzungen für im Zuge der 
Bebauung herauszunehmenden Gehölze vor.   
 
9.5 Während der Bauphase sei „eine komplette Entfernung der aktuellen Situation“ sinn-
voll. An der anschließenden grundsätzlichen Neugestaltung und ggf. auch Ausführung 
sollten die Anwohner der Sudetenstraße (zumindest diejenigen, die derzeit hier wohnen 
aber gerne auch diejenigen der neuen Wohnanlage) beteiligt werden. Hierfür wird ein 
Workshop angeregt. Dies betreffe insbesondere auch den Kleinkinderspielplatz. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
Eine Umgestaltung des „Grünstreifens“ ist aufgrund der hiergegen vorgetragenen Be-
denken nicht mehr vorgesehen. Damit entfällt auch die Frage einer Nachbarschaftsbe-
teiligung. 
 
9.6 Angefragt wird, ob auch über die Anlage von „Grabland" im Grünstreifen nachge-
dacht worden sei. Früher seien hier alles an privat verpachtete Gartenstücke gewesen, 
wo die Pächter Gemüse und Obst angebaut hätten. Solche Gärten seien heute wieder 
gefragt. Als Stichworte werden „urban gardening" oder „essbare Stadt" anführen. Beide 
Alternativen hätten auch eine soziale bzw. menschenverbindende Komponente. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Für die beiden noch vorhandenen Grabgärten werden den Pächtern im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Ersatzflächen angeboten. Im Übrigen muss aller-
dings darauf verwiesen werden, dass in den vergangenen Jahren keine entsprechenden 
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Anfragen an die Stadt Linden herangetragen worden sind. Die Stadt Linden hätte die 
Flächen gerne an interessierte Bürger und Bürgerinnen verpachtet. 
 
9.7 Die Artenliste sei „okay“ und standesgemäß. Angemerkt wird, dass weniger mehr 
sei. Man müsse nicht alles mit Gehölzen „zupflanzen“ die hinterher mangels Pflege 
"durchwachsen" (siehe die aktuelle Situation) und dann einen eher unschönen Anblick 
böten. Wenn eine „Parkanlage“ angelegt werde, müsse diese auch kontinuierlich ge-
pflegt werden. Angepflanzt werden könnten auch unterschiedliche Stauden und akzen-
tuierende Hochstämme einschl. auch Obst.  
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Umgestaltung des „Grünstreifens“ ist aufgrund der hiergegen vorgetragenen Be-
denken nicht mehr vorgesehen.      
 
9.8 Die für die Anpflanzungen angegebenen Qualität seien nicht ausreichend. Alle neu 
anzupflanzenden Hochstämme sollten mindestens der Qualität H, 3xv, ew, durchgeh. 
Leittrieb, StU18/20, m.B. entsprechen, nachweislich aus einer BdB-Baumschule kom-
men und mit einer wenigstens 3- jährigen Gewährleistungspflege von einem fachkundi-
gen Garten- und Landschaftsbaubetrieb fachgerecht (heißt: ausreichend große Baum-
grube und entsprechender Boden) gepflanzt werden.  
Auf Gehölze, die man landläufig als ,,allergiefördernd" bezeichnet, solle man ebenso 
verzichten, wie auf Gehölze, die giftige Bestandteile in sich tragen. Angeregt wird die 
Beteiligung eines geeigneten Büros für Landschaftsplanung für den Bereich der gesam-
ten Außenanlage nebst Dachbegrünung, Fassadengestaltung und Kinderspielplatz. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden im weiteren Verlauf der Gebäude und Freiflächenplanung Berücksichtigung 
finden.     
 
9.9 Neben der eigentlichen Anlage liege die größte Herausforderung in der richtigen 
Pflege der neuen Parkanlage.  
 

Beschlussempfehlung 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Umgestaltung des „Grünstreifens“ ist aufgrund der hiergegen vorgetragenen Be-
denken nicht mehr vorgesehen. Die Fläche bleibt mit Ausnahme der Zuwegungen und 
der Zufahrt im Eigentum der Stadt Linden. Der Stadt Linden obliegt damit auch weiterhin 
die Unterhaltung.  
 
 
10. Bauleitplanverfahren  
 
10.1 Da der Entwurf der Begründung auf der Homepage der Stadt Linden nicht einge-
stellt war, würde der Öffentlichkeit eine wichtige Informationsquelle fehlen. Angeregt 
wird, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu wiederholen. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB gibt es im Bau-
gesetzbuch keine Form- und Verfahrensvorschriften. Eine Wiederholung ist daher nicht 
erforderlich. 
Die Öffentlichkeit wird im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und alle bis dahin vorliegen Gut-
achten usw. auch auf der Homepage der Stadt Linden einsehen können.   
 
 
11 Sonstige Belange 
 
11.1 Solare Dachnutzung sei zuzulassen oder als verpflichtend aufnehmen.  
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Dachflächen werden für die solare Energiegewinnung genutzt. Die Sicherung erfolgt 
im städtebaulichen Vertrag. 
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11.2 Den ausgelegten Unterlagen sei nicht zu entnehmen, wie die Entwässerung erfol-
gen solle. Die unmittelbare Lage am Mischwasserkanal lasse vermuten, dass eine Ein-
leitung von Schmutz- und Niederschlagswasser in diesen vorgesehen ist. Der Misch-
wasserkanal sei allerdings bereits jetzt rückstaugefährdet. Gefordert wird eine Entwäs-
serung der neuen Wohnbebauung im Trennsystem. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sofern die Entwässerung nicht im Trennsystem erfolgen kann, wird eine Rückhaltung 
erfolgen. Es wird jedenfalls nur soviel Wasser in den angesprochenen Mischwasserka-
nal eingeleitet, wie dieser noch aufnehmen kann. 
 
11.3 Auf die derzeitigen Grundstücke der Sudetenstraße dürften weder unmittelbar noch 
später Kosten, beispielsweise auf Grund einer anzupassenden Infrastruktur, zukom-
men. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Erschließung der geplanten Bebauung erfolgt durch den Vorhabenträger auf eigene 
Rechnung. Im Übrigen handelt es sich hier kein Thema der bauleitplanerischen Abwä-
gung. 
 
11.4 Durch die geplante Bebauung würden die benachbarten Anwesen Wertminderun-
gen erfahren, da die geplante Bebauung optisch wie funktional eine erhebliche Beein-
trächtigung darstelle.  
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
Es ist nicht ersichtlich, worin die Beeinträchtigungen liegen sollen. Der Bebauungsplan 
„Am Bahnhof“ bereitet jedenfalls keine entschädigungspflichtigen Eingriffe in geschützte 
Positionen i.S. der §§ 39 ff. BauGB vor. 

 
11.5 In der Begründung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes werde davon gespro-
chen, dass das von der Bahn geplante 3. Gleis im Osten verlaufen solle. Wenn, dann 
müsste ein 3. Gleis dort verlaufen, wo das alte Gleis 1 gelegen habe. 
 
Beschlussempfehlung 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist bei der Deutschen Bahn AG keine Planung für den 
Bau eines dritten oder vierten Gleises in Vorbereitung. Der Bebauungsplan schließt des-
sen Bau aber nicht. 
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